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Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst! 

 

 
 

Werte Kunden, 
 
aufgrund von Anfragen zu unseren Produkten betreffend (REACH) Registrierstatus, 
Verwendung, enthaltende SVHC Stoffe nach Anhang XIV, haben wir uns entschieden mit 
diesem standardisierten Schreiben zu antworten.  
 
 
SWAP (Sachsen) GmbH nimmt die Rolle eines nachgeschalteten Anwenders, mit den 
daraus resultierenden Verpflichtungen unter REACH ein. 
Als nachgeschalteter Verarbeiter von Papieren aus Recyclingquellen führt SWAP keine 
Überprüfung der chemischen Zusammensetzung durch. Unberührt davon bleiben jedoch die 
physikalischen Überprüfungen der Qualitätsanforderungen. In diesem Zusammenhang, 
können wir weder bestätigen noch dementieren, dass mögliche im Altpapier enthaltene 
Substanzen auch ubiquitär im Recyclingpapier vertreten sein könnten.  
 
Unsere Lieferanten bestätigen, dass keine Stoffe mit mehr als 0,1 Gewichts % in den 
Rohstoffen oder deren Verpackungen enthalten sind, auch nicht in den eingesetzten 
Chemikalien und auch nicht als Nebenbestandteile. 
Dies gilt gleichermaßen für die in der Kandidatenliste genannten Phthalate  
(DBP, DEHP, DIBP und BBP).  
 
SWAP setzt bei der Verarbeitung von Rohpapieren keine von der ECHA (Europäische 
Chemikalienagentur) in der Kandidatenliste genannten SVHC Stoffe ein.  
 
 
 
 
Bei Rückfragen und Anmerkungen, wenden sie sich bitte an unseren Ansprechpartner: 
 
Herr Andreas Graichen 
(Managementbeauftragter)  
 
(Tel.: +49(0)37206/868-15; Fax: +49(0)37206/868-90; Mail: a.graichen@swap-sachsen.de) 
 
 
Ihre Anfragen werden von uns umgehend bearbeitet und beantwortet. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
SWAP (Sachsen) GmbH 
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